
Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz 
für die Durchführung allgemeiner und gefahrenspezifischer 

notfallmaßnahmen, die sich gemäß Abschnitt 8.1.5  
des ADr an Bord des fahrzeugs befinden muss

Die folgende Ausrüstung muss sich an Bord der Beförderungseinheit befinden:

–  ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchstzulässigen Gesamt- 
masse des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen;

–  zwei selbststehende Warnzeichen;

–  Augenspülflüssigkeita) und 

für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung

–  eine Warnweste (z. B. wie in der Norm EN 471 beschrieben);

–  ein tragbares Beleuchtungsgerät;

–  ein Paar Schutzhandschuhe und

–  eine Augenschutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).
 
Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung:

–  an Bord von Fahrzeugen für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für  
jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaskeb) befinden;

–  eine Schaufelc);

–  eine Kanalabdeckungc);

–  ein Auffangbehälterc).

a) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

b)  Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm 
EN 141 beschriebenen vergleichbar ist.

c) Nur für feste und flüssige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben.

Zusätzliche hinweise für die Mitglieder der fahrzeugbesatzung über die gefahreneigenschaften von gefährlichen 
gütern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden umständen 

zu ergreifenden Maßnahmen

Kennzeichen gefahreneigenschaften Zusätzliche hinweise

(1) (2) (3)

  
Umweltgefährdende Stoffe

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

 
Erwärmte Stoffe

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze. Berührung heißer Teile  
der Beförderungseinheit 
und des ausgetretenen 
Stoffes vermeiden.

Zusätzliche hinweise für die Mitglieder der fahrzeugbesatzung über die gefahreneigenschaften von gefährlichen 
gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden umständen zu ergreifenden Maßnahmen

gefahrzettel und großzettel
(Placards)

gefahreneigenschaften Zusätzliche hinweise

(1) (2) (3)

Entzündend (oxidierend) wirkende
Stoffe

  
5.1

Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Explosion bei 
Berührung mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen.

Vermischen mit entzünd-
baren oder brennbaren 
Stoffen (z.B. Sägespäne) 
vermeiden.

Organische Peroxide

  
5.2

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen,
bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetall-
verbindungen oder Aminen), Reibung oder Stößen.
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen.

Vermischen mit entzünd-
baren oder brennbaren 
Stoffen (z.B. Sägespäne) 
vermeiden.

Giftige Stoffe

  
6.1

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berührung mit der 
Haut oder bei Einnahme.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Notfallfluchtmaske 
verwenden.

Ansteckungsgefährliche Stoffe

  
6.2

Ansteckungsgefahr. Kann bei Menschen oder Tieren 
schwere Krankheiten hervorrufen.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Radioaktive Stoffe

  
7A           7B

  
7C            7D

Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrahlung. Expositionszeit 
beschränken.

Spaltbare Stoffe

  
7E

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

Ätzende Stoffe

8

Verätzungsgefahr.
Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen
heftig reagieren.
Ausgetretener Stoff kann ätzende Dämpfe entwickeln.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Verschiedene gefährliche Stoffe und
Gegenstände

 
9

Verbrennungsgefahr.
Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Bem. 1.  Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung 
beachtet werden.

 2.  Die oben angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klassen der zu befördernden gefährlichen 
Güter und die Beförderungsmittel wiederzugeben.

Zusätzliche hinweise für die Mitglieder der fahrzeugbesatzung über die gefahreneigenschaften von gefährlichen 
gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden umständen zu ergreifenden Maßnahmen

gefahrzettel und großzettel
(Placards)

gefahreneigenschaften Zusätzliche hinweise

(1) (2) (3)

Explosive Stoffe und Gegenstände
mit Explosivstoff

    
 1 1.5 1.6

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie 
Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wärme-
fluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch haben.
Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder 
wärmeempfindlich.

Schutz abseits von 
Fenstern suchen.

Explosive Stoffe und Gegenstände
mit Explosivstoff

  
1.4

Leichte Explosions- und Brandgefahr. Schutz suchen.

Entzündbare Gase

  
2.1

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Erstickungsgefahr.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

    
2.2

Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Giftige Gase

2.3

Vergiftungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Notfallfluchtmaske 
verwenden.
Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entzündbare flüssige Stoffe

  
3

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entzündbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe und

desensibilisierte explosive feste Stoffe

4.1

Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich bei Hitze, 
Funken oder Flammen entzünden.
Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter  
Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen  
(wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen),  
bei Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen. 
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 
Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei 
Verlust des Desensibilisierungsmittels.

Selbstentzündliche Stoffe

 
4.2

Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung von 
Versandstücken oder Austritt von Füllgut.
Kann heftig mit Wasser reagieren.

Stoffe, die in Berührung mit Wasser
entzündbare Gase entwickeln

  
4.3

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr. Ausgetretene Stoffe 
sollten durch Abdecken 
trocken gehalten werden.

Schriftliche WeiSungen geMÄSS ADr

Maßnahmen bei einem Unfall oder Notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, müssen 
die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung folgende Maßnahmen ergreifen, sofern diese  
sicher und praktisch durchgeführt werden können:

–  Bremssystem betätigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenen-
falls vorhandenen Hauptschalters trennen;

–  Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen und keine elektrische Ausrüstung 
einschalten;

–  die entsprechenden Einsatzkräfte verständigen und dabei soviel Informationen wie 
möglich über den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;

–  Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen;

–  Beförderungspapiere für die Ankunft der Einsatzkräfte bereit halten;

–  nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, 
Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite 
vermeiden;

–  sofern dies gefahrlos möglich ist, Feuerlöscher verwenden, um kleine Brände/Entste-
hungsbrände an Reifen, Bremsen und im Motorraum zu bekämpfen;

–  Brände in Ladeabteilen dürfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekämpft 
werden;

–  sofern dies gefahrlos möglich ist, Bordausrüstung verwenden, um das Eintreten von 
Stoffen in Gewässer oder in die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe 
einzudämmen;

–  sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Per-
sonen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkräfte befolgen;

–  kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen 
und sicher entsorgen.
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Passer für EDV Seite  von  Formblatt Erlaubnis nach § 54 KrWG 

Erlaubnis für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 

Antragsteller Erlaubnis erteilende Behörde 

1. Erlaubniserteilung 

Auf Grund des Antrags vom (TT.MM.JJJJ) wird Ihnen gemäß § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG die Erlaubnis zum 

1.1 Sammeln

1.2 Befördern
Es wird folgende Beförderernummer nach § 28 NachwV erteilt: 

1.3 Handeln Es wird folgende Händlernummer nach § 28 NachwV erteilt: 

1.4 Makeln Es wird folgende Maklernummer nach § 28 NachwV erteilt: 

von gefährlichen Abfällen erteilt. Die Erlaubnis wird unter folgender Vorgangsnummer geführt: 

2. Beschränkungen und Nebenbestimmungen 

3. Kostenentscheidung 

4. Rechtsbehelfsbelehrung 

5. Hinweise 

5.1 Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen haben bei Ausübung ihrer Tätigkeit eine Kopie oder einen Ausdruck dieser Erlaubnis mitzuführen. 

5.2 Ändern sich wesentliche Angaben, so ist die Erlaubnis erneut zu beantragen. 
Wesentliche Angaben sind die Felder 1, 2.1 - 2.3, 4.1, 4.5, 5.1 und 5.5 des Antrags der Erlaubnis. 

Ort Unterschrift 

Datum (TT.MM.JJJJ) 

Stand: 20.02.2013 
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Passer für EDV Seite  von  Formblatt Erlaubnis nach § 54 KrWG 

Erlaubnis für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 

Antragsteller Erlaubnis erteilende Behörde 

1. Erlaubniserteilung 

Auf Grund des Antrags vom (TT.MM.JJJJ) wird Ihnen gemäß § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG die Erlaubnis zum 

1.1 Sammeln

1.2 Befördern
Es wird folgende Beförderernummer nach § 28 NachwV erteilt: 

1.3 Handeln Es wird folgende Händlernummer nach § 28 NachwV erteilt: 

1.4 Makeln Es wird folgende Maklernummer nach § 28 NachwV erteilt: 

von gefährlichen Abfällen erteilt. Die Erlaubnis wird unter folgender Vorgangsnummer geführt: 

2. Beschränkungen und Nebenbestimmungen 

3. Kostenentscheidung 

4. Rechtsbehelfsbelehrung 

5. Hinweise 

5.1 Sammler und Beförderer von gefährlichen Abfällen haben bei Ausübung ihrer Tätigkeit eine Kopie oder einen Ausdruck dieser Erlaubnis mitzuführen. 

5.2 Ändern sich wesentliche Angaben, so ist die Erlaubnis erneut zu beantragen. 
Wesentliche Angaben sind die Felder 1, 2.1 - 2.3, 4.1, 4.5, 5.1 und 5.5 des Antrags der Erlaubnis. 

Ort Unterschrift 

Datum (TT.MM.JJJJ) 

Stand: 20.02.2013 
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Passer für EDV Seite   von  Formblatt Anzeige nach § 53 KrWG 

Anzeige von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 

Erstmalige Anzeige 

Änderungsanzeige Vorgangsnummer (soweit bekannt) 

1 Folgende abfallwirtschaftliche Tätigkeiten werden angezeigt: 

1.1 Sammeln 
Beförderernummer nach § 28 NachwV (soweit von der Behörde bereits erteilt) 

1.2 Befördern 

Händlernummer nach § 28 NachwV (soweit von der Behörde bereits erteilt) 1.3 Handeln 

Maklernummer nach § 28 NachwV (soweit von der Behörde bereits erteilt) 1.4 Makeln 

2 Befreiung von der Erlaubnispflicht 

2.1 Nur nicht gefährliche Abfälle (dann weiter unter 3) 

Auch gefährliche Abfälle (dann weiter unter 2.2) 

2.2 Das Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von gefährlichen Abfällen ist nach § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG grundsätzlich erlaubnispflichtig. 
Der Betrieb ist auf Grund einer oder mehrerer der genannten Tatbestände aber von der Erlaubnispflicht befreit und daher nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 KrWG nur anzeigepflichtig: 

2.2.1 auf Grund der Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (§ 54 Absatz 3 Nummer 1 KrWG), 

2.2.2 auf Grund der Eigenschaft als für die angezeigte Tätigkeit zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb (§ 54 Absatz 3 Nummer 2 KrWG), 

2.2.2.1 Zertifikat ist beigefügt 

2.2.3 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Rahmen 
der Durchführung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (§ 2 Absatz 3 Satz 1 ElektroG), 

2.2.4 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Altbatterien im Rahmen der Durchführung des 
Batteriegesetzes (§ 1 Absatz 3 Satz 1 BattG), 

2.2.5 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen, der im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmen tätig ist (§ 12 Absatz 1 Nummer 1 AbfAEV), 

2.2.6 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen, der solche Abfälle sammelt, befördert, 
mit diesen handelt oder diese makelt, die von einem Hersteller oder Vertreiber freiwillig oder auf Grund einer Rechtsverord-
nung zurückgenommen werden (§ 12 Absatz 1 Nummer 2 AbfAEV), 

2.2.7 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Altfahrzeugen im Rahmen ihrer Überlassung 
nach § 4 Absatz 1 bis 3 der Altfahrzeug-Verordnung (§ 12 Absatz 1 Nummer 3 AbfAEV), 

2.2.8 auf Grund der Eigenschaft als für die angezeigte Tätigkeit zertifizierter EMAS-Betrieb (§ 12 Absatz 1 Nummer 4 AbfAEV), 

2.2.9 auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von Abfällen, welcher die Abfälle mittels Binnen- oder Seeschiffen 
sammelt oder befördert (§ 12 Absatz 1 Nummer 5 AbfAEV), 

2.2.10 auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von Abfällen, welcher im Rahmen von Kurier-, Express- und 
Paketdiensten Abfälle sammelt oder befördert (§ 12 Absatz 1 Nummer 6 AbfAEV). 
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3 Anzeigender (Hauptsitz des Betriebes) 

3.1 Firma / Körperschaft 

3.2 Straße Hausnr. 

3.3 Staat Bundesland PLZ Ort 

Fortsetzung Feld 3 Anzeigender (Haupsitz des Betriebes) auf Seite 2 

Stand: 20.02.2013 
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Passer für EDV Seite   von  Formblatt Anzeige nach § 53 KrWG 

Anzeige von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 

Erstmalige Anzeige 

Änderungsanzeige Vorgangsnummer (soweit bekannt) 

1 Folgende abfallwirtschaftliche Tätigkeiten werden angezeigt: 

1.1 Sammeln 
Beförderernummer nach § 28 NachwV (soweit von der Behörde bereits erteilt) 

1.2 Befördern 

Händlernummer nach § 28 NachwV (soweit von der Behörde bereits erteilt) 1.3 Handeln 

Maklernummer nach § 28 NachwV (soweit von der Behörde bereits erteilt) 1.4 Makeln 

2 Befreiung von der Erlaubnispflicht 

2.1 Nur nicht gefährliche Abfälle (dann weiter unter 3) 

Auch gefährliche Abfälle (dann weiter unter 2.2) 

2.2 Das Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von gefährlichen Abfällen ist nach § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG grundsätzlich erlaubnispflichtig. 
Der Betrieb ist auf Grund einer oder mehrerer der genannten Tatbestände aber von der Erlaubnispflicht befreit und daher nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 KrWG nur anzeigepflichtig: 

2.2.1 auf Grund der Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (§ 54 Absatz 3 Nummer 1 KrWG), 

2.2.2 auf Grund der Eigenschaft als für die angezeigte Tätigkeit zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb (§ 54 Absatz 3 Nummer 2 KrWG), 

2.2.2.1 Zertifikat ist beigefügt 

2.2.3 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Rahmen 
der Durchführung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (§ 2 Absatz 3 Satz 1 ElektroG), 

2.2.4 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Altbatterien im Rahmen der Durchführung des 
Batteriegesetzes (§ 1 Absatz 3 Satz 1 BattG), 

2.2.5 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen, der im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmen tätig ist (§ 12 Absatz 1 Nummer 1 AbfAEV), 

2.2.6 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen, der solche Abfälle sammelt, befördert, 
mit diesen handelt oder diese makelt, die von einem Hersteller oder Vertreiber freiwillig oder auf Grund einer Rechtsverord-
nung zurückgenommen werden (§ 12 Absatz 1 Nummer 2 AbfAEV), 

2.2.7 auf Grund der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Altfahrzeugen im Rahmen ihrer Überlassung 
nach § 4 Absatz 1 bis 3 der Altfahrzeug-Verordnung (§ 12 Absatz 1 Nummer 3 AbfAEV), 

2.2.8 auf Grund der Eigenschaft als für die angezeigte Tätigkeit zertifizierter EMAS-Betrieb (§ 12 Absatz 1 Nummer 4 AbfAEV), 

2.2.9 auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von Abfällen, welcher die Abfälle mittels Binnen- oder Seeschiffen 
sammelt oder befördert (§ 12 Absatz 1 Nummer 5 AbfAEV), 

2.2.10 auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von Abfällen, welcher im Rahmen von Kurier-, Express- und 
Paketdiensten Abfälle sammelt oder befördert (§ 12 Absatz 1 Nummer 6 AbfAEV). 
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3 Anzeigender (Hauptsitz des Betriebes) 

3.1 Firma / Körperschaft 

3.2 Straße Hausnr. 

3.3 Staat Bundesland PLZ Ort 

Fortsetzung Feld 3 Anzeigender (Haupsitz des Betriebes) auf Seite 2 

Stand: 20.02.2013 

Routen und Touren für inländische Zielgebiete planen und 
durchführen

 en

Erlaubnisurkunde für den gewerblichen Güterkraftverkehr

edröheB negidnätsuz red gnunhciezeBdnaLremmuN

Dem Unternehmer
Name, Rechtsform und Anschrift

wird auf Grund des § 3 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) die Erlaubnis für den 
gewerblichen Güterkraftverkehr erteilt.

Diese Urkunde ist bei allen Beförderungen mitzuführen und Kontrollberechtigten auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 

Sie ist nicht übertragbar.

Ändern sich unternehmerbezogene Angaben, die in der Erlaubnisurkunde genannt 
sind, so sind das Original und die Ausfertigung der Erlaubnisbehörde zur Berechtigung 
vorzulegen.

Diese Erlaubnis gilt    unbefristet

   befristet vom   bis zum  

Erteilt in  am  

Unterschrift der Erlaubnisbehörde und Dienstsiegel
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Schnelltrennsatz – selbstdurchschreibend
Bitte kräftig aufdrücken bzw. mit Schreibmaschine beschriften.
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Absender (Name, Anschrift, Land)
Expéditeur (nom, adresse, pays)

Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Transporteur (nom, adresse, pays)1

Empfänger (Name, Anschrift, Land)
Destinataire (nom, adresse, pays)2

Beigefügte Begleitpapiere
Documents annexés4

Ort und Tag der Ausstellung
Etablié

den
le

13 Empfang der Sendung bescheinigt
Réception des marchandises

den
le

14 Gut und Frachtbrief übernommen
marchandise et lettre de voiture prises en charge

Stunde
heure

Tag
jour

15

Unterschrift des Absenders
Signature de expéditeur

Angaben zur Ermittlung der Entfernung mit Grenzübergängen

Zutreffendes bitte ankreuzen

innerdeutscher Güterkraftverkehr
Für diese Beförderung gelten die
Bestimmungen des GüKG und des HGB.

1. (weiß) Rechnung für Auftraggeber
1er (blanc) facture pour le commettant

2. (grün) Frachtführer
2e (vert) transporteur

3. (blau) Empfänger
3e (bleu) destinataire

4. (rot) Absender
4e (rouge) expéditeur
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.4
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von bis

Gesamt

km

Erklärung für Packmittel
Co Colli Tw Tankwagen
Fa Fass Pw Planwagen
Kt Karton
Pa Paletten

Zwischensumme
Solde

Ermäßigungen
réductions

Zuschläge
supplements

Zwischensumme
Solde

Sonstiges
Divers

Nettoentgelt

Umsatzsteuer

Gesamt
Tatal à payer

16 Unterschrift des Empfängers
Signature du destinataire

Währung/Kurs
Monnaie

Frachtberechnung
Isotherm-
zuschlag %

Zuschläge/Nebengebühren
frais accessoires

Zölle und andere Kosten

17 Unterschrift des Frachtführers/Fahrzeughalters
Signature du transporteur18

Freivermerk
Franco
Non Franco

Nachnahme: Wert des Gutes/Betrag des besonderen Interesses
an der Lieferung:12

Versandort
Lieu

Einladestelle Entfernung

km

KOMBI-
FRACHTBRIEF

NR.

Land

Bestimmungsort
Lieu pour la livraison

Ausladestelle

Land Pays

3

Anweisungen des Absenders (Grenzübergänge/Zollagent u.ä.)
Instructions de l’expéditeur (formalités douanières et autres)5

Anz./Verp.
Kammer

nombre/
emballage

Weitere Be- und Entladestellen

Kfz-Wechsel in:Es besteht Umladeverbot (zutreffendenfalls ankreuzen)

6 Inhalt /Bezeichnung der Sendung
Güterart-Nr.      Auftragsnr.

Nature de la marchandise
marques et numéros

7 Gefahrgut: Gefahrzettelmuster-Nr./
UN-Nummer/Verp.-Gruppe/
Tunnelbeschränkungscode*
marchandise dangereuse:
Numéro d’etiquette/Numéro UN/
Groupe d’emballage/Code de 
restriction en tunnels*

8 Statistiknummer

No statistique

9 Bruttogewicht
in kg

poids brut, kg

10 Umfang
in m3

cubage m3

11

1–
13

14
15

16
–1

8

Ordnungs-Nr. d. Genehmigung

Amtl. Kennzeichen Nutzlast

Kfz.

Anh.

Kfz.-Aufbauart

Eigengewicht der WA/WB

Fahrzeugführer

Begleiter

Fahrten-
buch-Nr.

BELADUNG
Fahrzeug bereitgestellt
Tag Stunde

Beladung beendet
Tag Stunde

ENTLADUNG
Fahrzeug bereitgestellt
Tag Stunde

Entladung beendet
Tag Stunde

Grenzüberschreitender Güterkraftverkehr
Diese Beförderung unterliegt trotz einer Ce transport est soumis, nonobstant
gegenteiligen Abmachung den toute clause contraire, à la Convention
Bestimmungen des Übereinkommens relative au contrat de transport
über den Beförderungsvertrag im intern. international de marchandises par route
Straßenverkehr (CMR). (CMR).
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Schnelltrennsatz – selbstdurchschreibend
Bitte kräftig aufdrücken bzw. mit Schreibmaschine beschriften.
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Absender (Name, Anschrift, Land)
Expéditeur (nom, adresse, pays)

Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Transporteur (nom, adresse, pays)1

Empfänger (Name, Anschrift, Land)
Destinataire (nom, adresse, pays)2

Beigefügte Begleitpapiere
Documents annexés4

Ort und Tag der Ausstellung
Etablié

den
le

13 Empfang der Sendung bescheinigt
Réception des marchandises

den
le

14 Gut und Frachtbrief übernommen
marchandise et lettre de voiture prises en charge

Stunde
heure

Tag
jour

15

Unterschrift des Absenders
Signature de expéditeur

Angaben zur Ermittlung der Entfernung mit Grenzübergängen

Zutreffendes bitte ankreuzen

innerdeutscher Güterkraftverkehr
Für diese Beförderung gelten die
Bestimmungen des GüKG und des HGB.

1. (weiß) Rechnung für Auftraggeber
1er (blanc) facture pour le commettant

2. (grün) Frachtführer
2e (vert) transporteur

3. (blau) Empfänger
3e (bleu) destinataire

4. (rot) Absender
4e (rouge) expéditeur
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Erklärung für Packmittel
Co Colli Tw Tankwagen
Fa Fass Pw Planwagen
Kt Karton
Pa Paletten

Zwischensumme
Solde

Ermäßigungen
réductions

Zuschläge
supplements

Zwischensumme
Solde

Sonstiges
Divers

Nettoentgelt

Umsatzsteuer

Gesamt
Tatal à payer

16 Unterschrift des Empfängers
Signature du destinataire

Währung/Kurs
Monnaie

Frachtberechnung
Isotherm-
zuschlag %

Zuschläge/Nebengebühren
frais accessoires

Zölle und andere Kosten

17 Unterschrift des Frachtführers/Fahrzeughalters
Signature du transporteur18

Freivermerk
Franco
Non Franco

Nachnahme: Wert des Gutes/Betrag des besonderen Interesses
an der Lieferung:12

Versandort
Lieu

Einladestelle Entfernung

km

KOMBI-
FRACHTBRIEF

NR.

Land

Bestimmungsort
Lieu pour la livraison

Ausladestelle

Land Pays

3

Anweisungen des Absenders (Grenzübergänge/Zollagent u.ä.)
Instructions de l’expéditeur (formalités douanières et autres)5

Anz./Verp.
Kammer

nombre/
emballage

Weitere Be- und Entladestellen

Kfz-Wechsel in:Es besteht Umladeverbot (zutreffendenfalls ankreuzen)

6 Inhalt /Bezeichnung der Sendung
Güterart-Nr.      Auftragsnr.

Nature de la marchandise
marques et numéros

7 Gefahrgut: Gefahrzettelmuster-Nr./
UN-Nummer/Verp.-Gruppe/
Tunnelbeschränkungscode*
marchandise dangereuse:
Numéro d’etiquette/Numéro UN/
Groupe d’emballage/Code de 
restriction en tunnels*

8 Statistiknummer

No statistique

9 Bruttogewicht
in kg

poids brut, kg

10 Umfang
in m3

cubage m3

11

1–
13

14
15

16
–1

8

Ordnungs-Nr. d. Genehmigung

Amtl. Kennzeichen Nutzlast

Kfz.

Anh.

Kfz.-Aufbauart

Eigengewicht der WA/WB

Fahrzeugführer

Begleiter

Fahrten-
buch-Nr.

BELADUNG
Fahrzeug bereitgestellt
Tag Stunde

Beladung beendet
Tag Stunde

ENTLADUNG
Fahrzeug bereitgestellt
Tag Stunde

Entladung beendet
Tag Stunde

Grenzüberschreitender Güterkraftverkehr
Diese Beförderung unterliegt trotz einer Ce transport est soumis, nonobstant
gegenteiligen Abmachung den toute clause contraire, à la Convention
Bestimmungen des Übereinkommens relative au contrat de transport
über den Beförderungsvertrag im intern. international de marchandises par route
Straßenverkehr (CMR). (CMR).

Begleitdokumente/Verkehrszeichen / Accompanying documents/Traffic signs

Prüfungsbescheinigung (Tank) /  
Test certificate (tank)

Schriftliche Weisungen / 
Instructions in writing

ADR-Zulassungs-Bescheinigung / 
ADR registration certificate

ADR-Beförderungspapier /  
ADR transportation document

Übernahmeschein (Abfall) / 
Take-over note (waste)

Beförderungserlaubnis (Abfall) /
Transportation permit (waste)

Beförderungsanzeige (Abfall) / 
Transportation announcement (waste)

Frachtbrief / 
Consignment note

Verkehrszeichen 363 / 
Traffic sign 363

Entsorgungsnachweis / 
... 

Erlaubnisurkunde / 
...

Verkehrszeichen 365-62 / 
Traffic sign 365-62

2

Routen und Touren für inländische Zielgebiete planen und 
durchführen

 en

Erlaubnisurkunde für den gewerblichen Güterkraftverkehr

edröheB negidnätsuz red gnunhciezeBdnaLremmuN

Dem Unternehmer
Name, Rechtsform und Anschrift

wird auf Grund des § 3 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) die Erlaubnis für den 
gewerblichen Güterkraftverkehr erteilt.

Diese Urkunde ist bei allen Beförderungen mitzuführen und Kontrollberechtigten auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 

Sie ist nicht übertragbar.

Ändern sich unternehmerbezogene Angaben, die in der Erlaubnisurkunde genannt 
sind, so sind das Original und die Ausfertigung der Erlaubnisbehörde zur Berechtigung 
vorzulegen.

Diese Erlaubnis gilt    unbefristet

   befristet vom   bis zum  

Erteilt in  am  

Unterschrift der Erlaubnisbehörde und Dienstsiegel

Besonderheiten:

Verkehrszeichen 354 / 
Traffic sign 354

Verkehrszeichen 268 / 
Traffic sign 268

Verkehrszeichen 261 / 
Traffic sign 261

Verkehrszeichen 269 / 
Traffic sign 269

Verkehrszeichen 363 / 
Traffic sign 363

Entsorgungsnachweis (Abfall) / 
Record of proper waste disposal

Erlaubnisurkunde / 
Permitting document

Verkehrszeichen 365-62 / 
Traffic sign 365-62

Verkehrszeichen 365-52 / 
Traffic sign 365-52

Verkehrszeichen 358 / 
Traffic sign 358

Verkehrszeichen 390 / 
Traffic sign 390

Verkehrszeichen 327 / 
Traffic sign 327
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Gabelstapler / 
Forklift truck

Hand-Hubwagen / 
 Hand-pallet truck

Mobile Laderampe / 
Mobile loading ramp

Anlieferung / 
Delivery

Be- und Entladen, Güterumschlag / Loading and unloading, cargo handling

 © Verlag Heinrich Vogel 7

Beladen / 
Loading

Lager / 
Storage

Heranfahren an die Rampe / 
Driving up to the ramp 

Alkohol verboten / 
Prohibited alcohol 

Arzt /
Doctor

Feuerlöscher /
Fire-extinguisher  

Toilette / 
Toilet

Notruftelefon /
Emergency telephone

Brandmeldetelefon /
Fire call

Unterbrechung/Pause/Ruhezeit / 
Break/pause/rest period

Notdusche /
Emergency shower

Feuerleiter /
Fire ladder

Uhr / 
clock

Erste Hilfe / 
First aid

Brandmelder /
Fire detector
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Palettenschein / 
Palett note
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Paletten-/Leergut-Schein-Nr.
An (Palettenübernehmer) Von (Firmenstempel)

Datum

Palettenanlieferung Palettenrückgabe

• Rückgabe am Lager                    Unterschrift Lagermeister:

Art Anzahl Bestätigung d. Empfängers/Unterschr.

Pool-Flachpalette Kein 
• 

Tausch

Pool-Gitterboxpalette Kein 
• 

Tausch

Kein 
• 

Tausch

Art Anzahl Bestätigung d. Fahrers/Unterschr.

Pool-Flachpalette Tausch 
• 

Rückgabe

Pool-Gitterboxpalette Tausch 
• 

Rückgabe

Tausch 
• 

Rückgabe

16378_Paletten-Leergut-Schein.indd   1 11.07.16   14:39
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Paletten-/Leergut-Schein-Nr.
An (Palettenübernehmer) Von (Firmenstempel)

Datum

Palettenanlieferung Palettenrückgabe

• Rückgabe am Lager                    Unterschrift Lagermeister:

Art Anzahl Bestätigung d. Empfängers/Unterschr.

Pool-Flachpalette Kein 
• 

Tausch

Pool-Gitterboxpalette Kein 
• 

Tausch

Kein 
• 

Tausch

Art Anzahl Bestätigung d. Fahrers/Unterschr.

Pool-Flachpalette Tausch 
• 

Rückgabe

Pool-Gitterboxpalette Tausch 
• 

Rückgabe

Tausch 
• 

Rückgabe
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